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2126

Neunzehnte Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen
zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 11. März 2021

Artikel 1

Änderung der Coronaschutzverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 73 Absatz 1a 
Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S. 1045), von 
denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 
2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert, §  28a durch Artikel  1 Nummer  17 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl.  I S. 2397) eingefügt, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a 
Nummer  24 zuletzt durch Artikel  1 Nummer  23 des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl. I S. 2397) geändert worden sind, sowie von § 10 des Infektionsschutz- und Befug-
nisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) verordnet das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales:

Die Coronaschutzverordnung vom 5. März 2021 (GV. NRW. S. 216), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 8. März 2021 (GV. NRW. S. 250) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 5 wird der folgende Satz angefügt:

  „In vollstationären Pfl egeeinrichtungen gelten die Innenbereiche und die abgegrenzten 
Außenbereiche für die Bewohnerinnen und Bewohner, einschließlich der Kontakte mit 
den Beschäftigten, ebenfalls nicht als öffentlicher Bereich.“

2.  § 5 wird wie folgt gefasst:

  „§ 5
Stationäre und ambulante Gesundheits- und Pfl egeeinrichtungen

  (1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrich-
tungen der Pfl ege, ambulante Pfl egedienste und besondere Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe, Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe sowie ähnliche Einrich-
tungen haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-
viren zu erschweren und Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei sind 
insbesondere die Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und die ar-
beitsschutzrechtlichen Vorgaben, aber auch der zunehmende Schutz durch Impfungen 
in den Einrichtungen zu berücksichtigen. Besuche sind auf der Basis eines einrich-
tungsbezogenen Besuchskonzepts zulässig, das die Empfehlungen und Richtlinien des 
Robert Koch-Instituts zum Hygiene- und Infektionsschutz umsetzt. Dabei ist stets zu 
berücksichtigen, dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer vollständigen Isolation 
der Betroffenen führen dürfen. Insbesondere müssen die Begleitung des Geburtspro-
zesses und der Geburt und Besuche, die aus Rechtsgründen (insbesondere zwingende 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer rechtlichen Betreuung) oder zur seel-
sorgerischen Betreuung erforderlich sind, infektionsschutzgerecht ermöglicht werden. 
Dies gilt auch für die Begleitung Sterbender. Zu weitergehenden Einzelheiten kann das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gesonderte Regelungen erlassen.

  (2) Für vollstationäre Pfl egeeinrichtungen sowie besondere Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe, für die die zuständige Behörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz im Hin-
blick auf die Vulnerabilität der Bewohner eine Vergleichbarkeit mit den Bewohnern 
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 einer vollstationären Pfl egeeinrichtung festgestellt hat, können zum besonderen Schutz 
der in diesen Einrichtungen und Wohnformen betreuten Menschen für Beschäftige, Be-
wohner und Besucher erhöhte Infektionsschutzanforderungen durch die zuständigen 
Behörden angeordnet werden. Dabei ist insbesondere der erreichte Impfschutz der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu berücksichtigen. Vorgaben zur Testung von Beschäftig-
ten und Besuchern ergeben sich aus der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung.

  (3) Für Besucher der Einrichtungen nach Absatz  1 ist vorbehaltlich abweichender 
 einrichtungsbezogener Regelungen das Tragen einer medizinischen Maske nach §  3 
 Absatz 1 Satz 2 obligatorisch, soweit dies nicht individuell aufgrund gesundheitlicher 
Einschränkungen zu einer erheblichen Belastung führt. Im persönlichen und direkten 
Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern, die über einen vollständigen Impfschutz 
verfügen, kann die Maske abgelegt werden.“ 

3.  § 7 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

   „4. berufl iche Unterrichtungen nach dem Ordnungsrecht, berufs- und schulab-
schlussbezogene Präsenzprüfungen und Prüfungen, die der Integration dienen, 
 sowie darauf vorbereitende Maßnahmen in Präsenz, wenn sie aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht verlegt werden können oder eine Verlegung den Prüf-
lingen nicht zumutbar ist,“.

 b)  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

   „5. öffentlich geförderte außerunterrichtliche Bildungsangebote für Schülerinnen 
und Schüler der Schulen im Sinne von § 1 Coronabetreuungsverordnung, soweit die 
Angebote auf der Grundlage der Richtlinien über die Förderung von außerschu-
lischen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Coronazeiten zur Reduzierung pan-
demiebedingter Benachteiligungen oder der Förderrichtlinie „Zuwendungen für die 
Durchführung ‚FerienIntensivTraining (FIT) in Deutsch‘“ erfolgen,“.

4.  § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Nummern 4 und 5 durch die folgenden Nummern 4 bis 6 er-
setzt:

   „4. Bestattungen einschließlich der vorangehenden Trauerfeier,

5.  standesamtliche Trauungen und

6.  interne Veranstaltungen in stationären Pfl egeeinrichtungen, an denen neben den Be-
wohnerinnen und Bewohnern nur Beschäftigte der Einrichtungen und direkte Angehö-
rige sowie die für die Programmgestaltung erforderlichen Personen teilnehmen.“

 b)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Sitzungen nach Satz 1 Nummer 3 setzen bei mehr als 100 Teilnehmern ein Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzept voraus.“  

Artikel 2

Änderung der Coronaeinreiseverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1, § 28a Absatz 1 Nummer 2 und 
3, § 29, § 30, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl.  I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a durch Artikel 1 Num-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21a vom 11. März 2021256a

mer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 29 zuletzt durch 
Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594) sowie § 30 und § 73 
Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 23 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden sind, sowie § 10 des 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) verordnet 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Die Coronaeinreiseverordnung Nordrhein-Westfalen vom 15. Januar 2021 (GV. NRW. S. 22), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 5. März 2021 (GV. NRW. S. 240, ber. S. 252) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Die Pfl icht zur Absonderung nach Satz 1 endet im Fall der Ausreise aus dem Land 
Nordrhein-Westfalen.“

 b)  In Absatz 4 werden die Wörter „von zehn Tagen nach der Einreise“ durch die Wörter 
„des Zeitraums der Absonderung“ ersetzt.

2.  In § 3 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a eingefügt:

  „(2a) Für den Fall der Einstufung von Belgien, Luxemburg, der Niederlande oder eines 
Gebietes dieser Staaten als Virus-Variantengebiet (Nachbar-Virusvariantengebiet) sind 
von der Absonderungspfl icht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst Personen, die

 1.  in Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig zum 
Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder Ausbildung an ihre Berufs-
ausübungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in ein Nachbar-Virusvariantengebiet 
begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurück-
kehren (Grenzpendler) oder

 2.  in einem Nachbar-Virusvariantengebiet ihren Wohnsitz haben und sich zwingend 
notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung 
nach Nordrhein-Westfalen begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchent-
lich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger),

  wenn die Dienstherrn, Arbeitgeber und Unternehmen sowie Berufsausübungs-, Stu-
dien- und Ausbildungsstätten bescheinigen, dass sie über entsprechende Infektions-
schutz- und Hygienekonzepte verfügen und die Anwesenheit des Grenzpendlers oder 
Grenzgängers für die Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe oder die Fortsetzung des 
Studiums oder der Ausbildung dringend erforderlich und unabdingbar ist.“

Artikel 3

Änderung der Coronateststrukturverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 Nr. 1, 15, Absatz 3 
bis 6, § 29, § 30, § 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch 
Artikel  1 Nummer  16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert, 
§ 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) 
eingefügt, § 29 zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I 
S. 1594), § 30 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1018), § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 
19. Mai 2020 (BGBl.  I S.  1018) und §  73 Absatz  1a Nummer  24 zuletzt durch Artikel  1 
Nummer 23 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden sind, 
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sowie von §  3 Absatz  2 Nummer  2, §  10 und §  13 des Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b) verordnet das Ministerium für Arbeit, 
 Gesundheit und Soziales:

Die Anlage 1 zur Coronateststrukturverordnung vom 9. März 2021 (GV. NRW. S. 254) wird 
durch die Anlage zu dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 11. März 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage 1 zur Coronateststrukturverordnung 
 

Mindestanforderungen an Teststellen zur Anwendung von  
SARS-CoV-2 PoC-Antigen-Schnelltests  

gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 2 der Coronavirus-Testverordnung  
vom 8. März 2021 (BAnz AT 09.03.2021 V1) 

 
Für den Betrieb eines Testzentrums sind infektions- und arbeitsschutzrechtliche sowie 
medizinprodukterechtliche Vorschriften zu beachten. Im Folgenden sind die 
Mindestanforderungen zusammengefasst. 
 
Anforderung an Räumlichkeiten und Infrastruktur 
Die Größe der Räumlichkeiten muss dem zu erwartenden Testaufkommen entsprechend 
bemessen sein. Sofern eine Teststelle geplant wird, welche nicht in Anbindung an eine 
Apotheke, Drogerie, Arztpraxis oder vergleichbare Einrichtung betrieben, sondern als reines 
Testzentrum/externe Teststelle konzeptioniert wird, sind die entsprechenden baurechtlichen 
Vorgaben zu beachten oder die Duldung einer abweichenden Nutzung mit der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. 
 
Die Räumlichkeit muss barrierefrei oder zumindest barrierearm sein. Mindestens muss durch 
Unterstützung gesichert sein, dass auch Menschen mit einer Behinderung das Angebot 
diskriminierungsfrei nutzen können. 
 
Es muss die Möglichkeit zur regelmäßigen Lüftung bestehen und (mindestens alle 30 
Minuten) genutzt werden. Alternativ müssen Luftfiltergeräte eingesetzt werden. 
 
Es gibt einen Wartebereich, in dem der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den 
Wartenden eingehalten werden kann (Mitglieder eines Hausstandes können gemeinsam 
warten). Ein Verfahren zur Terminvergabe kann das Erfordernis eines Wartebereichs 
reduzieren und insoweit empfehlenswert sein. 
 
Der Wartebereich muss vom Testbereich abgetrennt sein und mindestens einen Sichtschutz 
zum Testbereich haben. 
 
Bei größeren Einheiten, die gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden, sind 
Wegführung und ein möglicher Check-in so zu gestalten, dass der Mindestabstand von 1,5 
Metern immer eingehalten wird.  
 
Im Testbereich gibt es genügend Arbeitsfläche für die Bereitstellung und Durchführung des 
Tests und der dazugehörigen Materialien sowie Bewegungsraum (Abstandsregel beachten) für 
mindestens zwei Personen.  
 
Es werden Sammelbehälter für Abfall mit dickwandigem Müllsack oder Doppelsack-Methode 
vorgehalten. Diese sind regelmäßig auszutauschen. 
 
Aushänge und Arbeitsanweisungen weisen gut sichtbar auf Folgendes hin: 
1. Richtige Nutzung persönlicher Schutzausrüstung, 
2. Hygienemaßnahmen und Desinfektion des Arbeitsplatzes, 
3. Sachgerechte Probenahme (gemäß Standards s.u.), 
4. Verhalten von Kunden zur Hygiene, Abstandeinhaltung und Wegführung sowie 
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5. Verhalten und gesamtes Prozedere (Dokumentation) nach festgestelltem positiven Test und 
anschließender Abnahme eines PCR-Tests für getestete Personen (Quarantäne) und 
Testpersonal (Wechsel der gesamten Schutzausrüstung) 

 
Personelle Ausstattung 
Die Betreiberin/der Betreiber muss zuverlässig im Sinn des Gewerberechts sein und über 
Erfahrungen/Qualifikationen verfügen, die erwarten lassen, dass sie oder er eine Einhaltung 
dieser Standards gewährleisten kann. Verfügt sie oder er nicht über eine Ausbildung in einem 
Gesundheitsberuf (Ärztin oder Arzt, Apothekerin oder Apotheker, sonstige fachkundige 
Person1), muss eine entsprechende Expertise durch andere Beschäftigte oder mindestens 
durch eine Kooperationsvereinbarung einbezogen werden. 
 
Als Testpersonal einzusetzen sind nachweislich fachkundige Personen mit einer 
medizinischen Ausbildung oder durch fachkundige Personen, insbesondere im Verfahren 
nach § 12 Absatz 4 der Coronavirus-Testverordnung geschultes Personal1.  
Umfang der Schulung: 
1. Sicherheitsbewusstsein für Hygiene, Kenntnisse der Anatomie und Einfühlungsvermögen 
im Umgang mit Menschen schaffen.  
2. Praktische Übung zur sachgerechten Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung (richtig 
An-, Ablegen, Händedesinfektion, Reinigen, Entsorgen). 
3. Praktische Übung zur sachgerechten Anwendung des verkehrsfähigen Tests 
(Hygienemaßnahmen, richtige Abstrichnahme sowie Auswertung, Umgang mit 
Abwehrreaktionen (Niesen, Husten, Kopfbewegungen)). 
4. Aufklärung zu den Angeboten von Impfung und arbeitsmedizinischer Vorsorge durch den 
Arbeitgeber. 
 
Die Schulung zur persönlichen Schutzausrüstung und zur sachgerechten Anwendung des 
Tests kann auch durch unterschiedliche Personen erfolgen. Die schulenden Personen haben 
sich über die richtige Umsetzung der Testdurchführung und der persönlichen 
Schutzausrüstung zu vergewissern. Dies kann auch über Videotelefonie erfolgen. Neben 
nachweislich fachkundigen Personen kann die Tätigkeit auch von Personen ohne 
nachgewiesene Fachkunde durchgeführt werden, wenn die Tätigkeit unter Aufsicht einer 
fachkundigen Person im Sinne der Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 
250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ erfolgt.  
 
Die Forderung nach Aufsicht ist nach TRBA 250 dann erfüllt, wenn die/der Aufsichtführende 
die zu Beaufsichtigenden so lange überwacht, bis sie/er sich überzeugt hat, dass diese die 
übertragenen Tätigkeiten beherrschen und anschließend stichprobenweise die richtige 
Durchführung der übertragenen Tätigkeit überprüft.   
 
Der Umfang sowie die Durchführung und Beteiligung der Personen an der Schulung ist zu 
dokumentieren. 
 

                                                           
1 Fachkundig sind Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung und Berufserfahrung im Bereich der 
Humanmedizin sowie des Gesundheits- und Rettungswesens, z. B. Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen und -pfleger, medizinisch-technische, anästhesietechnische, chirurgisch-technische oder 
operationstechnische Assistentinnen und Assistenten, Rettungsassistentinnen und -assistenten oder sonstige 
Personen, die die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung haben (§ 4 Absatz 2 der 
Medizinproduktebetreiberverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 
3396), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden 
ist). 
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(Empfehlung des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) zu 
„Arbeitsschutzmaßnahmen bei Probenahme und Diagnostik von SARS-CoV-2“) 

 
Anforderung Testdurchführung 
Es werden nur die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
gelisteten Tests genutzt. https://antigentest.bfarm.de 
 
Es werden nur asymptomatische Personen getestet. 
 
Die tägliche Meldung der Anzahl durchgeführter und die Anzahl der positiven Tests ist 
sichergestellt. Bei positiven Testergebnissen erfolgt eine tagesgleiche namentliche Meldung 
an das zuständige Gesundheitsamt nach dem Infektionsschutzgesetz. 
 
Bei einem positiven Testergebnis soll die Möglichkeit einer sofortigen PCR-
Bestätigungstestung bestehen. Mindestens ist dies in Kooperation mit einer anderen ortsnahen 
Teststelle sicherzustellen. Ziel muss der Eingang des PCR-Tests beim Labor spätestens am 
nächsten Werktag nach dem PoC-Test sein. Etwaige gesonderte Vorgaben der unteren 
Gesundheitsbehörden sind zu beachten. 
 
Die Durchführung und Auswertung erfolgt entsprechend der Herstellerangaben des Test-Kits 
und muss allen testenden Personen bekannt sein.  
Insbesondere sind zu beachten: 
1. Vorgeschriebene Reihenfolge und Ablauf zur Test-Anwendung, 
2. Bedingungen zur Lagerung, 
3. Temperatur der Tests bei Anwendung (Raumtemperatur!), 
4. Haltbarkeit der Tests, 
5. Vom Hersteller empfohlene Testkontrollen mittels Kontrollflüssigkeit und 
6. Bedingungen zur Auswertung des Tests (Kontrollbalken, Zeitintervall). 

(§ 4 der Medizinproduktebetreiberverordnung) 
Persönliche Schutzausrüstung während der Testung:1. Händedesinfektion, 
2. FFP2-Atemmaske oder nach Arbeitsschutzrecht zulässige vergleichbare Maske (zum 
Beispiel N95/KN95), 
3. Schutzkittel vorne geschlossen oder flüssigkeitsdichte Schürze, 
4. Schutzhaube oder Gesichtsschutz/Visier beziehungsweise gleich wirksame Schutzbrille, 
5. Einmalhandschuhe und6. Reihenfolge bei An- und Ablegen beachten! 
https://www.kbv.de/html/poc-test.php 
 
Hygienemaßnahmen bei der Testung: 
1. Händedesinfektion der zu testenden Personen und Tragen von Mundschutz (FFP2-
Atemmaske oder Ähnliches, siehe oben) bis zur Testung und danach (soweit möglich Mund 
weiterhin abgedeckt halten), 
2. Abstandseinhaltung von 1,5 Meter zwischen Personen bis zur Test-Durchführung, 
Testpersonal, das diesen Abstand unterschreitet muss eine FFP2-Atemmaske oder 
vergleichbare Maske (zum Beispiel N 95/KN 95) tragen, 
3. Nutzung persönlicher Schutzausrüstung/diese wird nur im Testbereich getragen,  
4. Handschuhe-Wechsel nach jeder Testung, 
5. Desinfektion des Visiers/der Schutzbrille mindestens bei jedem Auf- und Absetzen, 
6. Kittel-/Schürzenwechsel nach erheblichem Auswurf von Sekreten der zu testenden Person 
oder nach Bekanntwerden einer positiven Testung, 
7. Sachgerechte Entsorgung des genutzten Testmaterials und der PSA (i.d.R. Hausmüll, wenn 
Viren bei Auswertung inaktiviert werden und der Siedlungsabfallverbrennungsanlage 
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zugeführt wird, ASN 18 01 04 gemäß Richtlinie der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) Nr. 18 Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes) und 
8. Desinfektion der Arbeitsfläche nach jeder Testung 
 
Angebotszeiten 

Das Angebot muss auf Dauer angelegt sein und eine Leistungserbringung bis zum Ende 
der Gültigkeit der Coronavirus-Testverordnung erwarten lassen. 
Die Teststellen müssen an mindestens 20 Wochenstunden Testungen anbieten. Dabei sind 
auch Nachmittags- und Wochenendöffnungszeiten anzubieten. 

 
Weitere Testmöglichkeiten: 
Die Teststellen können unter entsprechender Anwendung der vorstehenden Ausführungen 
auch als sog. „Drive-in“ ausgestaltet werden. 
Bei externen/mobilen Testungen in Einrichtungen etc. sind die vorstehenden Anforderungen 
ebenfalls entsprechend sicherzustellen. 
 

– GV. NRW. 2021 S. 254a



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21a vom 11. März 2021262a

2126

Verordnung 
zur Testung in Bezug auf einen direkten 

Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Regelung von 
 Absonderungen nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes

(Corona-Test-und-Quarantäneverordnung – CoronaTestQuarantäneVO) 

Vom 11. März 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 1 Nr. 1, 15, Absatz 3 
bis 6, § 29, § 30, 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch 
Artikel  1 Nummer  16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert, 
§ 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) 
eingefügt, § 29 zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I 
S.  1594) sowie §  30 zuletzt durch Artikel  1 Nummer  18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 23 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S. 2397) geändert worden sind, sowie § 3 Ab-
satz 2 Nummer 2 und § 10 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S.  218b) verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen:

Kapitel 1

Allgemeine Begriffsbestimmungen

§ 1 

Testverfahren

(1) Die folgenden Regelungen unterscheiden bei den derzeit im Wesentlichen verfügbaren 
Testverfahren auf das SARS-CoV-2-Virus zwischen molekularbiologischen Tests (im Fol-
genden „PCR-Test“) und PoC-Antigen-Tests im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 3 der Corona-
virus-Testverordnung (im Folgenden „Coronaschnelltest“) und Antigen-Tests zur Eigen-
anwendung durch Laien (im Folgenden „Coronaselbsttests“).

(2) PoC-Antigen- und PCR-Tests im Sinne dieser Verordnung müssen die Anforderungen 
des Robert Koch-Instituts, die auf der Internetseite https://www.rki.de/tests veröffentlicht 
sind, erfüllen. PCR-Tests müssen von fachkundigem oder geschultem Personal vorgenom-
men und von einem anerkannten Labor ausgewertet werden. Coronaschnelltests im Sinne 
dieser Verordnung müssen von fachkundigen oder geschulten Personen angewendet 
 werden, die zur Vornahme eines Coronaschnelltests befugt sind und einen Testnachweis 
hierüber erteilen können. Coronaselbsttests im Sinne dieser Verordnung sind die in Eigen-
anwendung genutzten und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
mindestens im Wege der ersten Sonderzulassungen nach § 11 Absatz 1 des Medizinpro-
duktegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. August 2002 (BGBl. I S. 3146), 
das zuletzt durch Artikel 223 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist, zugelassenen Tests. Über einen Coronaselbsttest, der unter Aufsicht der zur 
Vornahme eines Coronaschnelltests befugten Personen vorgenommen wurde, kann eben-
falls ein Testnachweis erteilt werden.
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(3) Positive Testergebnisse von PCR-Tests und Coronaschnelltests sind gemäß § 8 Absatz 1 
Nummer  2 des Infektionsschutzgesetzes zu melden. Die Meldepfl ichten gelten auch für 
 private Anbieter.   

(4) Bei positivem Testergebnis eines Coronaschnelltests oder eines Coronaselbsttests soll 
unverzüglich eine Nachkontrolle durch PCR-Testung erfolgen. 

Kapitel 2

Testungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
vollstationären Einrichtungen der Pfl ege, ambulanten Pfl egediensten, 

besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und ähnlichen Einrichtungen

§ 2

Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

Die in Kapitel 2 dieser Verordnung angeordneten Maßnahmen gelten für die Testung auf 
SARS-CoV-2 in folgenden Einrichtungen und Unternehmen (nachfolgend Einrichtungen) 
im Sinne von §  4 Abs.  2 Nr.  1 bis 4 der Verordnung zum Anspruch auf Testungen in 
 Bezug  auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 des Bundes-
ministeriums für Gesundheit (Coronavirus-Testverordnung) vom 8. März 2021 (BAnz AT 
09.03.2021 V1):

1.  Einrichtungen zur Pfl ege und Betreuung:

 a.  Stationäre Einrichtungen, die Leistungen der Dauer- und Kurzzeitpfl ege erbringen, 
mit Ausnahme von Hospizen,

 b.  anbieterverantwortete Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Absatz 3 des Wohn- 
und Teilhabegesetzes, soweit es sich nicht um Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe handelt,

 c.  Tages- und Nachtpfl egeeinrichtungen,

 d.  ambulante Dienste der Pfl ege, ambulante Dienste der Eingliederungshilfe, soweit 
diese Betreuungsleistungen im ambulant betreuten Wohnen erbringen und Leis-
tungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung,

 e.  ambulante Hospizdienste und Leistungserbringer, 

 f.  Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne von §  45a Absatz  1 Satz  2 des 
 Elften Buches Sozialgesetzbuch,

 g.  besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kurzzeit-
wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe, 

 h.  Einrichtungen nach §§ 67ff. des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch,

 i.  Obdachlosenunterkünfte und stationäre Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe, 
ambulante Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe, soweit sie Tagesaufenthalte 
 ermöglichen,

 j.  Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder vergleichbare 
 Angebote sowie alle Bereiche der Werkstätten für behinderte Menschen und 

 k.  Hospize. 
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2.  Einrichtungen der medizinischen Versorgung:

 a. Krankenhäuser,

 b. Einrichtungen für ambulantes Operieren,

 c.  Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern 
vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,

 d. Dialyseeinrichtungen,

 e. Tageskliniken,

 f.  Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, auch dann, wenn dort keine den Kran-
kenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt.

§ 3
Testkonzept

Einrichtungen, die von den Coronaschnelltests Gebrauch machen, haben für ihre Einrich-
tung ein einrichtungs- und unternehmensbezogenes Testkonzept zu erstellen. In diesem 
sind insbesondere die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Testdurchführung (Schulung 
und Arbeitsplanung des Personals), die Beschreibung der Testabläufe und -häufi gkeiten 
 sowie Einsatz und Sicherstellung des erforderlichen Schutzmaterials zu beschreiben. Das 
Konzept ist der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde vorzulegen. Die Anforderungen 
der Coronavirus-Testverordnung bleiben unberührt.

§ 4

Stationäre Pfl egeeinrichtungen

(1) In stationären Einrichtungen nach §  2 Absatz  1 Nummer  1 Buchstaben a und b, die 
Leistungen der Dauer- und Kurzzeitpfl ege erbringen, mit Ausnahme von Hospizen, sind 
Testungen nach den folgenden Absätzen vorzunehmen. Für anbieterverantwortete Wohn-
gemeinschaften nach § 24 Absatz 3 des Wohn- und Teilhabegesetzes vom 16. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 625), das zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 210) geändert 
worden ist, sind die Regelungen entsprechend anzuwenden.

(2) Pfl egepersonal und weitere Beschäftigte der Einrichtung, die die zum Aufenthalt von 
Patienten und Bewohnern dienenden Räume betreten, sind mindestens an jedem dritten 
Kalendertag, der ein Arbeitstag ist, ansonsten an dem nächsten Arbeitstag, mindestens mit 
einem Coronaschnelltest zu testen. Ein Coronaschnelltest ist zudem immer dann vorzuneh-
men, wenn bei einem Symptommonitoring leichte, unklare Beschwerden wie Husten, Hals-
schmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt 
werden. Ist das Ergebnis eines Coronaschnelltests positiv oder werden bei einem Symp-
tommonitoring mittelgradige bis schwere Symptome festgestellt, ist unmittelbar ein PCR-
Test auf SARS-CoV-2 zu veranlassen.

(3) Bewohnerinnen und Bewohner sind bei Verdacht auf eine durch Kontakt mit einer infi -
zierten Personen möglicherweise erfolgten Ansteckung, auch wenn sie asymptomatisch 
sind, mit einem Coronaschnelltest zu testen. Absatz  2 Satz  2 und 3 gelten entsprechend. 
Dies gilt nicht, soweit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bestehende Gründe dies un-
möglich machen. Asymptomatische Bewohnerinnen und Bewohnern haben einen Anspruch 
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auf kostenlose Testung mindestens einmal pro Woche mittels Coronaschnelltest nach § 10 
Absatz 1 dieser Verordnung.

(4) Bewohnerinnen und Bewohner, die die Einrichtung verlassen, und bei denen ein Kon-
takt mit einer mit SARS-CoV-2 infi zierten Person nicht ausgeschlossen werden kann, sind 
bei der Rückkehr und ein zweites Mal drei Tage nach der Rückkehr mittels Coronaschnell-
test zu testen. 

(5) Bei Neu- oder Wiederaufnahmen, die nicht aus einem Krankenhaus erfolgen, ist eine 
PCR-Testung der aufzunehmenden Person von der Einrichtung durchzuführen oder zu 
veranlassen. Die neu- oder wiederaufgenommene Person ist am sechsten Tag nach der Auf-
nahme durch Coronaschnelltest zu testen.

(6) Erfolgt die Neu- oder Wiederaufnahme aus einem Krankenhaus, ist die PCR-Testung 
zuvor dort durchzuführen. Das Testergebnis darf zum Zeitpunkt der Neu- oder Wiederauf-
nahme in die vollstationäre Einrichtung nicht älter als 48 Stunden sein und muss schrift-
lich bestätigt oder durch ärztliche Bescheinigung nachgewiesen sein. Haben seit der PCR-
Testung Risikokontakte bestanden oder werden bei einem bei Aufnahme obligatorisch vor-
zunehmenden Kurzscreening Symptome einer COVID-19-Erkrankung festgestellt, ist 
umgehend ein Coronaschnelltest vorzunehmen. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) Besucherinnen und Besuchern ist am Ort der Einrichtung ein Coronaschnelltest oder 
Selbsttest anzubieten. Sie dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn eine Bescheinigung 
über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorliegt. Über 
Ausnahmen für Personen, bei denen ein Coronaschnelltest aus medizinischen oder sozial-
ethischen Gründen nicht durchgeführt werden kann, entscheidet die Einrichtungsleitung.

(8) Für die regelmäßige Testung der Besucherinnen und Besucher können von den Einrich-
tungen zentrale Termine vorgegeben werden. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht wird, ist werktäglich mindestens ein Termin vorzusehen, von dem zwei Termine 
montag- bis freitagnachmittags in einem Zeitkorridor von 16 bis 19 Uhr liegen müssen so-
wie ein Termin am Wochenende. Die Termine müssen mindestens die Dauer von einer 
Stunde haben und sind sowohl durch Aushang an zentraler Stelle der Einrichtung als auch 
im Internet deutlich bekannt zu machen.

§ 5

Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe

(1) In Einrichtungen nach §  2 Absatz  1 Nummer  1 Buchstabe g sind Testungen entspre-
chend § 4 vorzunehmen, wenn die zuständige Behörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 
im Hinblick auf die Vulnerabilität der Bewohnerinnen und Bewohner eine Vergleichbarkeit 
mit den Bewohnerinnen und Bewohner einer vollstationären Pfl egeeinrichtung festgestellt 
hat.

(2) In Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben h, i und j, sowie Einrichtun-
gen nach §  2 Absatz  1 Nummer  1 Buchstabe g, die nicht unter Absatz  1 fallen, sind 
 deren Beschäftigte und Nutzerinnen und Nutzer mindestens einmal pro Woche mit einem 
Coronaschnelltest zu testen. Für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen gilt 
dies nur, soweit nicht bereits eine Testung dieser Person in einer anderen Einrichtung 
 erfolgt ist.

(3) Bei Neu- und Wiederaufnahmen in Einrichtungen nach Absatz 2, die aus einem Kran-
kenhaus erfolgen, haben die Krankenhäuser zu gewährleisten, dass zum Zeitpunkt der 
Entlassung keine Infi zierung mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt. Die Krankenhäuser 
 haben dazu eine Testung nach den jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Insti-
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tuts (RKI) durchzuführen. Liegt nach PCR-Befund eine SARS-CoV-2-Infektion vor, kann 
keine Entlassung in eine Einrichtung erfolgen und das Krankenhaus hat die Versorgung 
der infi zierten Person weiterhin sicherzustellen. Andernfalls ist der aufnehmenden Ein-
richtung das negative Testergebnis zum Zeitpunkt des Übergangs schriftlich zu bestätigen. 
Dies gilt nicht bei Personen, bei denen eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, dass die fest-
gestellte Infektion am Tag der Aufnahme nicht mehr ansteckend ist.

(4) Bei Neuaufnahmen in Einrichtungen nach Absatz 2, die nicht aus einem Krankenhaus 
erfolgen, ist eine PCR-Testung entsprechend der Coronavirus-Testverordnung vorzuneh-
men. Das Testergebnis darf zum Zeitpunkt der Neuaufnahme nicht älter als 48 Stunden 
sein. Das negative Testergebnis ist der aufnehmenden Einrichtung vor der Aufnahme vor-
zulegen. Sollte bei Wohnungslosigkeit kein Verbleib in der eigenen Häuslichkeit bis zum 
Vorliegen des Testergebnisses möglich sein, ist zumindest die Testung vor der Aufnahme 
vorzunehmen. 

(5) Bei Wiederaufnahmen, die nicht aus einem Krankenhaus erfolgen, ist durch die Ein-
richtung ein Coronaschnelltest gemäß § 2 Absatz 1 Satz 3 der Coronavirus-Testverordnung 
durchzuführen. Halten die Einrichtungsleitungen in begründeten Ausnahmefällen auf-
grund von außergewöhnlichen Infektionsrisiken oder einer besonderen Vulnerabilität der 
im Wohnangebot lebenden Personen weitergehende Infektionsschutzmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit Wiederaufnahmen für erforderlich, sind diese gegenüber der WTG-Be-
hörde rechtzeitig anzuzeigen und von dieser zu genehmigen. 

(7) Bei Nutzerinnen und Nutzern sowie Beschäftigen der Werkstätten für behinderte Men-
schen ist bei Rückkehr in die Werkstätten nach urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwe-
senheit oder Abwesenheit aufgrund einer zwischenzeitlichen Beschäftigung in den eigenen 
Wohnräumlichkeiten durch die Einrichtung ein Coronaschnelltest gemäß §  2 Absatz  1 
Satz 3 der Coronavirus-Testverordnung durchzuführen.

(8) Besucherinnen und Besuchern von Einrichtungen nach Absatz 2 ist ein PoC-Test anzu-
bieten. Sie dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. 
Wenn eine potentielle Besucherin oder ein potentieller Besucher eine angebotene Testung 
ablehnt, ist der Zutritt zu verweigern, sofern keine medizinischen Gründe glaubhaft ge-
macht werden können, die der Durchführung dieser Testung entgegenstehen oder nachge-
wiesen wird, dass innerhalb von 72 Stunden vor dem beabsichtigten Besuch bereits eine 
Coronaschnelltest mit negativem Ergebnis durchgeführt worden ist. 

§ 6

Ambulante Dienste, Tages- und Nachtpfl egeeinrichtungen und Betreuungsgruppen

(1) Pfl egepersonal und weitere Beschäftigte von Einrichtungen nach §  2 Absatz  1 Num-
mer 1 Buchstaben c und d, die Kontakte zu Pfl egebedürftigen, Nutzerinnen, Nutzern oder 
Patientinnen, Patienten haben, sind mindestens an jedem zweiten Tag mit mindestens 
 einem Coronaschnelltest zu testen. 

(2) Personal und weitere Beschäftigte von ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe 
nach §  2 Absatz  1 Nummer  1 Buchstabe d, die Kontakte zu Nutzerinnen und Nutzern, 
 Patientinnen, Patienten oder Pfl egebedürftigen haben, sind abweichend von Absatz 1 min-
destens einmal pro Woche mit einem Coronaschnelltest zu testen.

(3) In Betreuungsgruppen nach §  2 Absatz  1 Nummer  1 Buchstabe f, die als Angebote 
zur Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch anerkannt wurden, sind die leistungserbringenden Personen, die die zum 
 Aufenthalt der Nutzerinnen und Nutzern dienenden Räume betreten, mindestens einmal 
pro Woche mit einem Coronaschnelltest zu testen.
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(4) Vor oder bei Aufnahme in eine Einrichtung oder dem Beginn der Betreuung durch ein 
Unternehmen gemäß §  4 Absatz  2 Nummer  1 bis 4 Coronavirus-Testverordnung ist ein 
PCR-Test durchzuführen oder zu veranlassen. Der Test darf bei Aufnahme nicht älter als 
48 Stunden sein.

§ 7

Einrichtungen der medizinischen Betreuung und der Versorgung am Lebensende

(1) Die Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe k und § 2 Absatz 1 Num-
mer 2 entscheiden über die Nutzung der in § 2 Absatz 2 aufgeführten Testverfahren unter 
Beachtung der Coronavirus-Testverordnung in eigener Verantwortung. Die Testungen ge-
hören zu den erforderlichen Maßnahmen nach §  5 Absatz  1 Satz  1 der Coronaschutz-
verordnung NRW, um den Eintrag von Coronaviren in die Einrichtung zu erschweren und 
Patientinnen und Patienten und Personal zu schützen.

(2) Gleiches gilt für die ambulanten Hospizdienste gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe e.

§ 8

Meldepfl icht

(1) Die Einrichtungen und Unternehmen, die in §  2 Absatz  1 Nummer  1 Buchstaben  a 
und c, Nummer 2 Buchstaben a, c bis f genannt sind, sowie die Einrichtungen und Unter-
nehmen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben b und g, soweit dort die Voraussetzun-
gen des §  5 Absatz  1 zweiter Halbsatz festgestellt wurden, melden dem Landeszentrum 
Gesundheit wöchentlich für die Vorwoche die Anzahl der nach dieser Verordnung durch-
geführten Coronaschnelltests und positiven Ergebnisse. Hierbei ist nach den Kategorien 
Behandelte bzw. Betreute, Personal und Besucher zu differenzieren. Die Meldung erfolgt je 
Einrichtungsart und je Standort elektronisch über das Coronaschnelltest Meldeportal des 
Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen.

(2) Positiv getestete Personen sind unter der Angabe von Name und Adresse von der Ein-
richtung beziehungsweise dem Unternehmen dem jeweils für den Wohnsitz der Person zu-
ständigen Gesundheitsamt unverzüglich zu melden. 

(3) Die getesteten Personen haben die für die Meldung erforderlichen personenbezogenen 
Daten gegenüber der Einrichtung oder dem Unternehmen bekannt zu geben. 

(4) Nach erfolgter Meldung sind die personenbezogenen Daten unverzüglich durch die 
Einrichtung oder das Unternehmen zu vernichten, sofern nicht andere Vorschriften eine 
weitere Aufbewahrung erfordern.

§ 9

Ausnahmen

Die zuständige Behörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz oder die zuständige untere 
Gesundheitsbehörde können im Einzelfall nur dann Ausnahmen von den vorstehenden 
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 Regelungen zulassen, wenn die erforderlichen Materialien oder in begründeten Ausnahme-
fällen bei Einrichtungen nach §  5 Absatz  2 die notwendigen Personalressourcen nicht 
rechtzeitig verfügbar sind und ohne eine solche Ausnahme die Versorgung gefährdet würde 
oder Besuche nicht stattfi nden könnten. Über einen drohenden Materialengpass muss die 
Einrichtung die zuständigen Behörden rechtzeitig informieren.

Kapitel 3

Testungen der Bevölkerung, Arbeitgebertestungen

§ 10

Bürgertestung

(1) Asymptomatische Personen haben im Rahmen der Verfügbarkeit Anspruch auf kosten-
lose Testung einmal pro Woche mittels Coronaschnelltest (PoC-Antigen-Test) gemäß § 4a 
der Coronavirus-Testverordnung in einem von den Kreisen und kreisfreien Städte betrie-
benen Testzentrum, bei von der jeweiligen Kommune beauftragten Dritten oder bei nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzten, insbesondere den Hausärztinnen und Hausärzten. Der 
Anspruch umfasst auch eine Bescheinigung über das Testergebnis. Der Aufbau der zur 
Umsetzung dieses Anspruchs erforderlichen Angebotsstruktur erfolgt gemäß den Regelun-
gen der Coronateststrukturverordnung.

(2) Das Ergebnis muss von einer in §  3 der CoronaTeststrukturVO genannten Teststelle 
schriftlich oder digital bestätigt werden. Die Testbestätigung ist bei der Inanspruchnahme 
eines nach der Coronaschutzverordnung vom 5. März 2021 (GV. NRW. S. 216), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 8. März 2021 (GV. NRW. S. 250), nur unter der Voraussetzung 
des Vorliegens eines Schnelltests oder Selbsttests zulässigen Angebotes mitzuführen. Ist ein 
tagesaktueller Test erforderlich, darf die Testvornahme bei der Inanspruchnahme des An-
gebotes höchstens 24 Stunden zurückliegen; bei alle zwei Tagen vorgeschriebenen Testun-
gen darf die Testvornahme höchstens 48 Stunden zurückliegen.

(3) Hat ein Test im Rahmen der Bürgertestung nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung 
ein positives Testergebnis, soll unter Nutzung des Anspruchs gemäß § 4b Satz 1 der Corona-
virus-Testverordnung umgehend ein bestätigender PCR-Test erfolgen. 

§ 11

Beschäftigtentestung

Unternehmen der Privatwirtschaft, Körperschaften des Privatrechts und Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts, die ihren Beschäftigten das Angebot von kosten-
losen Coronaschnelltests machen, können die Testungen selbst mit eigenem fachkundigen 
oder geschultem Personal durchführen oder bei Teststellen oder Testzentren, die auch 
 Bürgertestungen vornehmen, auf ihre Kosten beauftragen. Soweit möglich soll eine Be-
scheinigung über das Testergebnis erfolgen. Dies gilt auch für das Angebot von Selbsttests 
unter Aufsicht einer fachkundigen oder geschulten Person.
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Kapitel 5

Regelung von Absonderungen nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes

§ 12

Begriffsbestimmung und Inhalte der Quarantäne

(1) Der Begriff der Quarantäne im Sinne der nachfolgenden Regelungen entspricht der 
Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel  4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl.  I S.  3136) ge-
ändert worden ist. 

(2) Personen, die sich nach den §§  14 bis 16 dieser Verordnung in Quarantäne begeben 
müssen oder für die durch die zuständige Behörde Quarantäne angeordnet worden ist, ha-
ben sich in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere die Absonderung ermöglichende 
Unterkunft zu begeben und sich dort abzusondern. Absondern bedeutet, dass die betroffe-
nen Personen den Kontakt mit Personen außerhalb der Häuslichkeit vollständig vermeiden 
sollen. Sie dürfen insbesondere keinen Besuch empfangen. Darüber hinaus sollen sie den 
Kontakt mit Personen innerhalb der eigenen Häuslichkeit, die nicht selbst in Quarantäne 
sind und auf deren Unterstützung sie angewiesen sind, auf ein Mindestmaß beschränken. 
Bei unverzichtbaren Kontakten ist eine Alltagsmaske im Sinne des §  3 Absatz  1 der 
 Coronaschutzverordnung vom 5. März 2021 (GV. NRW. S.  216) in der jeweils geltenden 
 Fassung, zu tragen, sofern nicht ausnahmeweise eine Befreiung von der Pfl icht zum Tragen 
einer Alltagsmaske (zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen) nach § 3 Absatz 4 Num-
mer 1 oder Nummer 3 der Coronaschutzverordnung vorliegt. Wenn sich an die Häuslichkeit 
oder Unterkunft ein Balkon, eine Terrasse oder ein Garten anschließt, dürfen sich die be-
troffenen Personen auch in diesem Bereich aufhalten, wenn der Bereich ausschließlich von 
ihnen oder mit ihnen zusammenlebenden Personen genutzt wird (erlaubter Außenbereich). 
Im Übrigen wird auf die Verhaltensregeln im Hinweisblatt des Robert Koch-Instituts 
„Häus liche Isolierung bei bestätigter Covid 19-Infektion“ (https://www.rki.de/DE/
Content/ InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/haeusl-Isolierung.html) verwie-
sen, die auch bei einer Quarantäne nach den folgenden Vorschriften beachtet werden 
 sollen.

(3) Soweit eine Person, für die nach den nachfolgenden Regelungen eine Quarantäne ange-
ordnet ist, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat die Person, 
der die Personensorge zukommt, für die Erfüllung der Verpfl ichtungen nach dieser Verord-
nung zu sorgen. Die gleiche Verpfl ichtung trifft die gesetzliche Betreuerin oder den gesetz-
lichen Betreuer der quarantänepfl ichtigen Personen, soweit dies zum Aufgabenkreis der 
gesetzlichen Betreuung gehört. 

(4) Personen, die sich nach den nachfolgenden §§ 14 bis 16 in Quarantäne zu begeben ha-
ben, unterliegen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 

§ 13

Umgang mit positivem Coronaselbsttest

Personen, die ein positives Testergebnis eines Coronaselbsttestes erhalten haben, sind ver-
pfl ichtet, sich in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüg-
lich einem PCR-Test (Kontrolltest) zu unterziehen. Sie haben dabei vorab die Teststelle von 
dem positiven Selbsttest zu unterrichten. Bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses des 
Kontrolltestes müssen unmittelbare Kontakte zu anderen Personen, die nicht zwingend er-
forderlich sind, vermieden werden.
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§ 14

Quarantäne bis zum Vorliegen einer molekularbiologischen Testung (PCR-Test)

(1) Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen oder einem positiven Coronaschnell-
test oder Coronaselbsttest einem PCR-Test unterzogen haben, sind verpfl ichtet, sich bis 
zum Vorliegen des Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. Dies gilt auch für einen PCR-
Test, der nach einer Einreise aus einem Risikogebiet durchgeführt wurde, um die Test-
pfl icht nach §  2 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Bezug auf Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten vom 15. Januar 2021 
(GV. NRW. S. 22) zu erfüllen.

(3) Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, ist die Quarantäne unmittelbar nach § 19 dieser 
Verordnung fortzusetzen. Ist das Ergebnis negativ, kann die Quarantäne beendet werden, 
es sei denn, die getestete Person hat den Test während einer bereits bestehenden behördlich 
angeordneten oder nach den folgenden §§ 16 und 17 geltenden Quarantäne vornehmen las-
sen. In diesen Fällen richtet sich das Ende der Quarantäne nach der behördlichen Verord-
nung oder den Regelungen in den §§ 16 und 17. 

(4) Für Bewohnerinnen und Bewohner von Pfl egeeinrichtungen und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe gelten anstelle der Absätze 1 bis 2 die Regelungen der Allgemeinver-
fügungen „Schutz von Pfl egeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter 
Berücksichtigung des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakter der pfl egebedürftigen 
Menschen“ und „Schutz von Menschen mit Behinderungen und Personen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten in der Eingliederungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe vor 
dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des Rechts auf soziale Teil-
habe“ in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 15

Quarantäne aufgrund eines positiven Test-Ergebnisses

(1) Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 mit einem PCR-Test nachgewiesen 
ist, sind verpfl ichtet, sich unverzüglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem 
Weg in Quarantäne zu begeben.

(1a) Absatz 1 gilt auch für Personen, die ein positives Testergebnis eines Coronaschnelltes-
tes erhalten haben, bis zum Zeitpunkt des Vorliegens eines PCR-Testergebnisses. Ist das 
Ergebnis des PCR-Testes positiv, gilt die Regelung des Absatz 1. Ist das Ergebnis des PCR-
Testes negativ, ist die Quarantäne beendet. 

(2) Soweit die örtlichen Ordnungs- oder Gesundheitsbehörden individuelle Anordnungen 
zur Quarantäne treffen, gehen diese den Regelungen dieser Verordnung vor. Dies gilt insbe-
sondere bei Verdacht auf oder nachgewiesener Infektion mit einer besorgniserregenden 
SARS-CoV-2-Variante. Besorgniserregende SARS-CoV-2-Varianten sind solche, die vom 
Robert Koch-Institut auf der Internetseite https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neu-
artiges_Coronavirus/Virusvariante.html bekannt gemacht worden sind. Die örtlichen Ord-
nungs- und Gesundheitsbehörden können einen vorsorglichen PCR- oder Cornonaschnell-
test vor Beendigung der Quarantäne anordnen. 

(3) Die Quarantäne endet, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen beziehungsweise 
während der Quarantäne auftreten, frühestens nach zehn Tagen ab der Vornahme des ers-
ten Erregernachweises. Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen verlängert sich die Qua-
rantäne bis die Symptome über einen ununterbrochenen Zeitraum von 48 Stunden nicht 
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mehr vorliegen. Absatz 2 gilt entsprechend. Das zuständige Gesundheitsamt ist in diesem 
Fall über das Vorliegen der Krankheitssymptome, das zur Verlängerung der Quarantäne 
führt sowie deren Ende zu informieren. 

(4) Für Bewohnerinnen und Bewohner von Pfl egeeinrichtungen und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe gelten anstelle der Absätze 1 bis 4 die Regelungen der Allgemeinverfü-
gungen „Schutz von Pfl egeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter 
Berücksichtigung des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakter der pfl egebedürftigen 
Menschen (CoronaAVPfl egeundBesuche)“ und „Schutz von Menschen mit Behinderungen 
und Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in der Eingliederungshilfe und 
Einrichtungen der Sozialhilfe vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksich-
tigung des Rechts auf soziale Teilhabe (CoronaAVEGHSozH)“ in der jeweils geltenden 
 Fassung. 

§ 16

Quarantäne für Haushaltsangehörige

(1) Personen, die mit einer positiv getesteten Person nach §  15 Absatz  1 oder §  15 Ab-
satz 1a in einer häuslichen Gemeinschaft leben, sind verpfl ichtet, sich unverzüglich nach 
Bekanntwerden des positiven Testergebnisses des Haushaltsmitglieds ebenfalls in Quaran-
täne zu begeben. Die örtliche Ordnungsbehörde kann im Einzelfall in Abstimmung mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt Ausnahmen zulassen, insbesondere wenn ein Kontakt 
der Haushaltsangehörigen in der infektiösen Periode gemäß der geltenden Defi nitionen des 
Robert Koch-Instituts ausgeschlossen werden kann (zum Beispiel vollständige Absonde-
rung innerhalb der häuslichen Gemeinschaft, Abwesenheit der übrigen Haushaltsangehö-
rigen, bereits durchgemachte SARS CoV-2-Infektion).

(2) Die in Absatz  1 genannten Personen dürfen die Quarantäne für die Durchführung 
 eines Tests auf Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus sowie die dazu erforder-
liche unmittelbare Hin- und Rückfahrt unterbrechen. Ihre Quarantäne endet aber nicht 
mit dem Vorliegen des eigenen Testergebnisses, sondern nur nach Maßgabe der folgenden 
Absätze.

(3) Die Quarantäne nach Absatz 1 endet, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen be-
ziehungsweise während der Quarantäne auftreten, nach 14 Tagen gerechnet ab der Testung 
des positiv getesteten Haushaltsmitglieds (Primärfall). Die Quarantäne kann verkürzt wer-
den, wenn die in Absatz 1 genannte Person einen PCR-Test oder Coronaschnelltest vorneh-
men lässt und dabei ein negatives Testergebnis erhält. Die zu Grunde liegende Testung darf 
frühestens am 10. Tag nach der Testung des Primärfalles vorgenommen worden sein. 

(4) Die Quarantäne nach Absatz 1 endet außerdem, wenn das positive Testergebnis des Pri-
märfalls nach § 15 Absatz 1a Satz 3 auf einem Coronaschnelltest beruht und der nach dem 
positiven Coronaschnelltest vorgenommene PCR-Test ein negatives Ergebnis aufweist.

(5) Die in Absatz 1 genannten Personen haben das zuständige Gesundheitsamt über den 
Beginn der Quarantäne zu informieren und unverzüglich telefonisch zu kontaktieren, wenn 
sie Krankheitszeichen zeigen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten.

(5) Soweit die örtlichen Ordnungs- oder Gesundheitsbehörden individuelle Anordnun-
gen zur Quarantäne treffen, gehen diese auch für Haushaltsangehörige den Regelungen 
dieser Verordnung vor. Insbesondere können die örtlichen Ordnungs- und Gesundheits-
behörden einen vorsorglichen PCR- oder Coronaschnelltest vor Beendigung der Quaran-
täne anordnen.
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§ 17

Quarantäne für andere Kontaktpersonen

(1) Über die Quarantäne von Kontaktpersonen, die keine Haushaltsangehörigen im Sinne 
von § 16 sind, entscheidet die örtliche Ordnungsbehörde in Abstimmung mit dem zuständi-
gen Gesundheitsamt. 

(2) Die Dauer der Quarantäne ergibt sich aus der Anordnung dieser Behörde. Sie soll in 
der Regel nach 14 Tagen enden, gerechnet ab dem letzten Tag des Kontaktes zur positiv ge-
testeten Person (Primärfall). Sie kann aber auf zehn Tage verkürzt werden, wenn die be-
troffene Person eine Testung mittels PCR-Test oder Coronaschnelltest vornehmen lässt und 
dabei ein negatives Testergebnis erhält. Die Testung zur Verkürzung der Quarantäne der 
Kontaktperson darf frühestens am 10. Tag der Quarantäne erfolgen.  Soweit die örtlichen 
Ordnungs- oder Gesundheitsbehörden individuelle Anordnungen zur Quarantäne treffen, 
gehen diese den Regelungen dieser Verordnung vor. 

(3) Die örtlichen Ordnungs- und Gesundheitsbehörden können einen vorsorglichen PCR- 
oder Coronaschnelltest vor Beendigung der Quarantäne anordnen. Die Dauer der Quaran-
täne kann abweichend geregelt werden, wenn die Kontaktperson einer vom zuständigen 
Gesundheitsamt defi nierten Gruppe (Cluster) angehört und für diese Gruppe insgesamt, 
unabhängig von der Intensität des Kontaktes im Einzelfall, Quarantäne angeordnet wird 
(Clusterquarantäne). 

(4) Kontaktpersonen in Quarantäne haben das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich 
telefonisch zu kontaktieren, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen, die auf eine SARS-
CoV-2-Infektion hindeuten.

§ 18

Ausnahmen von der Quarantäne

(1) Kommt es in Einzelfällen zu besonderen Situationen, die nicht durch die getroffenen 
Regelungen der §§  15, 16 und 17 erfasst werden, treffen die zuständigen örtlichen Ord-
nungsbehörden individuelle Anordnungen zur Quarantäne. Individuelle Anordnungen zur 
Quarantäne durch örtliche Behörden gehen den Regelungen dieser Verordnung vor. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn ein Verlassen der Wohnung zum Schutz von Leib und Leben 
zwingend erforderlich ist (zum Beispiel Hausbrand, akuter medizinischer Notfall oder eine 
wesentliche Verschlechterung der Corona-Symptomatik). Sollte darüber hinaus das Auf-
suchen einer Ärztin oder eine Arztes notwendig sein, ist das zuständige Gesundheitsamt 
darüber zu informieren. 

(2) Für Personal kritischer Infrastrukturen gemäß der Anlage zur Coronabetreuungsver-
ordnung vom 7. Januar 2021 (GV. NRW. S. 19b), die zuletzt durch Verordnung vom 5. März 
2021 (GV. NRW. S. 240, ber. S. 252), geändert wurde, in der jeweils geltenden Fassung, kann 
die örtlich zuständige Ordnungsbehörde in Abstimmung mit dem zuständigen Gesund-
heitsamt bei Vorliegen wichtiger Gründe Ausnahmen zur Ausübung der berufl ichen Tätig-
keit zulassen, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen und ein betriebliches Konzept 
mit präventiven Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz besteht. Hierzu gehören 
beispielsweise Festlegungen, welche Schutzmaßnahmen an welchem Arbeitsplatz vorzu-
nehmen sind (zum Beispiel Abstandsregelungen, Vereinzelung, Zuordnung fester Teams, um 
wechselnde Kontakte zu vermeiden und so weiter). Voraussetzung für die Zulassung der 
Ausnahme ist, dass glaubhaft gemacht wird, dass alle anderen Maßnahmen zur Sicherstel-
lung einer unverzichtbaren Personalbesetzung ausgeschöpft sind und es sich um  essentiel-
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les oder hoch spezialisiertes Personal handelt, welches nicht durch Umsetzung oder kurz-
fristiges Anlernen von Personal aus anderen Bereichen ersetzt werden kann (zum Beispiel 
Techniker in der Energie- und Wasserversorgung, Fluglotsen, IT-Ingenieure, veterinär-
medizinisches, pharmazeutisches und Laborpersonal). Die einschlägigen Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts sind zu beachten.

(3) Die örtliche Ordnungsbehörde kann im Einzelfall in Abstimmung mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt weitere Ausnahmen zulassen. Eine Ausnahme kommt insbesondere dann 
in Betracht, wenn eine vollständige Absonderung innerhalb der häuslichen Gemeinschaft 
(zum Beispiel Abwesenheit der übrigen Haushaltsangehörigen, bereits durchgemachte 
SARS CoV-2-Infektion) gegeben ist. 

Kapitel 6

Informationspfl ichten, Verfügungen der örtlichen Behörden, 
Ordnungswidrigkeiten,  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 19

Informationspfl ichten

(1) Positiv getestete Personen nach § 15 Absatz 1 sind gehalten, unverzüglich alle Personen 
zu unterrichten, zu denen in den letzten vier Tagen vor der Durchführung des Tests oder 
seit Durchführung des Tests ein enger persönlicher Kontakt bestand. Dies sind diejenigen 
Personen, mit denen für einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten und mit einem Abstand 
von weniger als 1,5 Metern ein Kontakt ohne das beiderseitige Tragen einer Alltagsmaske 
bestand oder Personen, mit denen ein schlecht oder nicht belüfteter Raum über eine län-
gere Zeit geteilt wurde. 

(2) Das Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vorgehen. 

§ 20

Verfügungen der örtlichen Behörden

Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen Allge-
meinverfügungen der nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 30 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden vor. Unbeschadet 
davon bleiben die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach §  28 Absatz  1 in 
 Verbindung mit § 30 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden befugt, im Ein-
zelfall auch über diese Verordnung hinausgehende Schutzmaßnahmen anzuordnen. Aus-
nahmen von Geboten und Verboten dieser Verordnung können die nach dem Landesrecht 
für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Be-
hörden nur in den ausdrücklich in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen erteilen.
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§ 21
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des §  73 Absatz  1a Nummer  24 des Infektionsschutzgesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  sich entgegen § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1, § 15 Absatz 1a oder § 16 Absatz 1 nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig in Quarantäne begibt, 

2.  entgegen § 14 Absatz 2 oder § 15 Absatz 1 oder § 16 Absatz 1 jeweils in Verbindung mit 
§ 13 Absatz 2 Besuch empfängt.  

§ 22
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 8. April 
2021 außer Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Coronatestungsver-
ordnung vom 9. März 2021 (GV. NRW. 2021 S. 264) und die Quarantäneverordnung NRW 
vom 12. Februar 2021 (GV. NRW. S. 136, ber. S. 206) außer Kraft.

Düsseldorf, den 11. März 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 262a
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